
Lass’ Dich nicht beeinflussen!

•	 Vor	der	Implantation	Arbeitgeber	informieren!

•	Möglichst	individuelle	Beurteilung	der	Gefährdung	vornehmen	
	(im	Idealfall	vor	der	Implantation!)

•	 Gefahrenbereiche	für	Implantatträger	müssen	gekennzeichnet	sein!	
(Verbotszeichen	P11	und	P	16	nach	der	Technischen	Regel	für	
Arbeitsstätten	ASR	A1.3)

Weitere Informationen der Berufsgenossenschaften und Unfallkassen

•	 „Beeinflussung	von	Implantaten	durch	elektromagnetische	Felder	–			
Eine	Handlungshilfe	für	die	betriebliche	Praxis“	(BGI/GUV-I	5111)

•	 „Elektromagnetische	Felder	und	Implantate		-	Empfehlungen“	(BGI/GUV-I	5111-2)

•	 Regel	„Elektromagnetische	Felder“	(BGR/GUV-R	B	11)
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